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      0.30 205.00 0 0 0.30 0 0 160.95 

34.30 126.65 160.95 10.90 171.85 1 9.45 0.35 0.00 1.10 162.05 

34.30 126.65 160.95 32.35 193.30 2 18.90 0.70 0.00 12.75 173.70 

34.30 126.65 160.95 53.80 214.75 3 28.35 1.05 2.80 21.60 182.55 

34.30 126.65 160.95 75.25 236.20 4 37.80 1.40 14.45 21.60 182.55 

34.30 126.65 160.95 96.70 257.65 5 47.25 1.75 26.10 21.60 182.55 

34.30 126.65 160.95 118.15 279.10 6 56.70 2.10 37.75 21.60 182.55 

34.30 126.65 160.95 139.60 300.55 7 66.15 2.45 49.40 21.60 182.55 

34.30 126.65 160.95 161.05 322.00 8 75.60 2.80 61.05 21.60 182.55 

34.30 126.65 160.95 182.50 343.45 9 85.05 3.15 72.70 21.60 182.55 

34.30 126.65 160.95 203.95 364.90 10 94.50 3.50 84.35 21.60 182.55 

34.30 126.65 160.95 225.40 386.35 11 103.95 3.85 96.00 21.60 182.55 

34.30 126.65 160.95 246.85 407.80 12 113.40 4.20 107.65 21.60 182.55 

 
*Reduziert auf 17.30 CHF im Doppelzimmer 
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1. In der Seniorenresidenz Am Steg erfolgt die Einstufung der Pflegebedürftigkeit nach dem, vom Kanton Bern ab 1.1.2003, zugelassenen System RAI / RUG. 
 
2. Die RAI – Einstufungen werden in den ersten 4 Wochen vorgenommen und periodisch, sowie laufend ( bei mindestens 14 tägiger, dauernden 

Verbesserung / Verschlechterung des Gesundheitszustandes eines Heimbewohners) vom Pflegepersonal des Heimes durchgeführt und vom Heim- / 
Hausarzt geprüft und bestätigt. 

 
3. Ermässigung der Tagestaxen bei Abwesenheit 

Bei vorübergehender Abwesenheit von mehr als 7 Tagen (ausgenommen Ferien-  
zimmer) stellen wir wie folgt Rechnung: 
ab dem 1. Abwesenheitstag  Reduktion um Pflegeanteil Krankenkasse  
 Reduktion um Pflegeanteil Kanton 
ab dem 7. Abwesenheitstag   Reduktion Hotellerie um 61.10 CHF 
 
Aufgrund der bleibenden Personal- und Betriebskosten, welche sich bei vorübergehender Abwesenheit nicht senken, sehen wir uns veranlasst sämtliche 
verbleibende Kosten in Rechnung zu stellen. An- und Abreisetage gelten als Aufenthaltstage. 
 

4. Sonderverrechnungen   (ausgenommen Feriengäste) 
4.1. Zur Sicherstellung der Verpflichtungen des Pensionärs wird bei Eintritt ein unverzinsliches Depot von CHF. 2'500.- in Rechnung gestellt. Dieses Depot wird 

nach Austritt in der Endabrechnung verrechnet oder zurückerstattet. 
4.2. Der Vertrag erlischt im Falle des Todes mit dem Todestag. 

Nach dem Todestag wird den Erben eine Gebühr von 200.00 CHF pro Tag bis zum Monatsende oder mindestens 14 Tage weiter in Rechnung gestellt.  
Ist ein Zimmer in dieser Frist nicht geräumt, wird die Gebühr bis zum Räumungstag berechnet. 

4.3. Bei Austritt sowie Todesfall wird pauschal ein Betrag von CHF 800.– für Schlussreinigung und administrative Umtriebe erhoben. Der Unterzeichnende ist 
damit einverstanden, dass dieser Betrag mit dem Depot verrechnet wird. 

4.4  Tagesgäste werden von 8.00 – 19.00 Uhr betreut. Die Grundtaxe beträgt pauschal 80.00 CHF. Der Pflegeaufwand wird nach der Pflegestufe berechnet und 
addiert. 

 
5. Rechnungsstellung 

Die Rechnung erfolgt monatlich und ist innert 10 Tagen nach Rechnungsstellung fällig. Alle Preisangaben sind excl. Mwst. und sonstige Abgaben. 
 
6. Zahlungsausstände: 
6.1 Ist eine Rechnung am 30. des Monats nicht bezahlt und muss gemahnt werden, so fallen Mahngebühren von 15.00 CHF an. 
6.2. Bei Zahlungsausstände von 2 Monaten, wird ab dem 3. Monat ein Zins von 4 % berechnet, sowie die Kündigung des Vertrages auf Ende des 3 Monats 

ausgestellt. 
 
7. Inkrafttreten 

Die Taxordnung tritt am 1.1.2012 in Kraft und ersetzt alle früheren Taxordnungen. 
 

Walliswil–Bipp, im Januar 2012 
Am Steg Verwaltungs  AG 
Henriette Feil 


